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(54) Schriftguthülle

(57) Die Erfindung betrifft eine Schriftguthülle (10)
mit einem Rückdeckel (12), mit einem mit dem Rückdek-
kel (12) zumindest abschnittsweise entlang einer Seiten-
kante (16) verbundenen, gegen den Rückdeckel (12) um-
klappbaren Vorderdeckel (14) und mit einem Klemmele-
ment (22, 122) zum Festklemmen von zwischen dem
Rückdeckel (12) und dem Vorderdeckel (14) eingelegten
Dokumenten, wobei das Klemmelement (22, 122) den
Rückdeckel (12) an der Seitenkante (16) umgreift und
mit einer Basispartie (30) an dessen dem Vorderdeckel
(14) abgewandter Außenseite (28) anliegt, wobei eine
Klemmpartie (32) des Klemmelements (22, 122) auf oder
über der dem Vorderdeckel (14) zugewandten Innensei-
te (26) des Rückdeckels (12) angeordnet ist, wobei die

Basispartie (30) und die Klemmpartie (32) zur Vergröße-
rung eines zwischen ihnen angeordneten Spaltes (38)
gegen eine elastische Rückstellkraft gegeneinander be-
weglich sind, und wobei das Klemmelement (22, 122)
beweglich am Rückdeckel (12) und/oder am Vorderdek-
kel (14) befestigt ist und in eine Freigabeposition beweg-
lich ist, in der die Klemmpartie (32) zumindest teilweise
vom Rückdeckel (12) zurückgezogen ist. Erfindungsge-
mäß ist vorgesehen, dass das Klemmelement (22, 122)
zumindest an der Klemmpartie (32) in einer parallel zur
umgriffenen Seitenkante (16) des Rückdeckels (12) ver-
laufenden Längsrichtung betrachtet einen gegenüber
seinen Endbereichen (50) verstärkten Mittelbereich (52)
aufweist.
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